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davon Mittel nach ÖPNVFinAusG
PSB Plauener Straßenbahn GmbH 458.829 EUR
GVG Göltzschtal-Verkehr GmbH Rodewisch 499.326 EUR
POB Plauener Omnibusbetrieb GmbH 780.097 EUR
RVB Reichenbacher Verkehrsbetrieb Gerlach GmbH 471.817 EUR
Herold´s Reisen Inhaber Harald Herold Klingenthal 120.307 EUR
Reisedienst Mothes Obervogtland Inh. Algird Mothes Muldenhammer 36.633 EUR
Omnibusbetrieb E. Meichsner GmbH Schönheide 47.453 EUR
Summe 2.414.462 EUR
Anlage 3 – Zuschusssätze für das Jahr 2015

Bezug Zuschuss in EUR
ZS 1 Fahrplan-km

Regelverkehr Bus 0,55 EUR je Fpl-km
Regelverkehr Straßenbahn 0,2 EUR je Fpl-km
bedarfsgesteuerter Verkehr 0,84 EUR je Fpl-km
Freizeitlinie 0,55 EUR je Fpl-km

ZS 2 Fahrplan-h
Regelverkehr Bus 12,22 EUR je Fpl-h
Regelverkehr Straßenbahn 10,2 EUR je Fpl-h
bedarfsgesteuerter Verkehr 18,75 EUR je Fpl-h
Freizeitlinie 12,22 EUR je Fpl-h

ZS 3 Fahrgastinformation
je Fahrzeug mit Gerät im Einsatz 500 EUR p. a.

ZS 4 Strukturzuschuss
je Unternehmen < 300.000 Fpl-km 20000 EUR p. a.
je Unternehmen > 300.000 Fpl-km und < 500.000 km 20000 EUR p. a.

Anlage 4 – Zuschuss je Verkehrsunternehmen

Artikel 2 In-Kraft-Treten
Die Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.
Plauen, den 16. 10. 2014

Zweckverband Öffentlichen Personennahverkehr Vogtland
Dr. Lenk
Verbandsvorsitzender

Richtlinie 
zur Förderung der Kinder- und Jugendarbeit 

im ländlichen Raum 
Kommunale Kinder- und Jugendpauschale 

Vogtlandkreis (KKJP-VLK)

1. Zuwendungszweck und Rechtsgrundlagen

Zuwendungszweck:
• Der Vogtlandkreis, als örtlicher Träger der öffentlichen Ju-
gendhilfe, gewährt nach Maßgabe dieser Richtlinie und
den allgemeinen rechtlichen Bestimmungen Zuwendun-
gen zur Erfüllung von Aufgaben der Jugendarbeit im länd-
lichen Raum ohne geförderte Planstellen (lt. Teilfachpla-
nung Jugendarbeit). 

Rechtsanspruch:
• Ein Rechtsanspruch auf die Gewährung von Zuwendun-
gen besteht nicht. Die Bewilligungsbehörde entscheidet

aufgrund ihres pflichtgemäßen Ermessens im Rahmen
der verfügbaren Haushaltmittel. Die Förderung erfolgt
nachrangig zur Bezuschussung der in der Teilfachplanung
verankerten jugendhilfeplanerisch relevanten Strukturen. 

Rechtliche Bestimmungen: Grundlagen der Förderung von
Trägern der freien Jugendhilfe sind insbesondere:
• §§ 23, 44 i. V. m. (Verwaltungsvorschrift) zu §§ 44 Säch-
sische Haushaltsordnung

• § 11 SGB VIII i. V. m. § 74 SGB VIII
• der Haushaltsplan des Vogtlandkreises 
• die Satzung des Vogtlandkreisjugendamtes
• Verwaltungsrichtlinie „Anerkennungsfähige Personal- und
Sachkosten bei der Förderung der Träger freier Sozialar-
beit und der Jugendhilfe sowie Entgelt- und Budgetver-
handlungen bei übertragenen Pflichtaufgaben“ (VwRL
Sachkostenblatt)

• §§ 8 a, 72 a SGB VIII und § 30 a Bundeszentralregister
(BZRG) i. V. m. den aktuell gültigen Vereinbarungen zum
Umgang mit dem Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung

Die rechtlichen Bestimmungen sind in der jeweils gültigen
Fassung anzuwenden. 

2. Gegenstand der Förderung
• Es können Zuwendungen für Leistungen der Jugendhilfe
gemäß § 11 Jugendarbeit SGB VIII für Projekte der Kin-
der- und Jugendarbeit ohne jugendhilfeplanerischen Sta-
tus gewährt werden. 

• Gefördert werden Sachausgaben und Ausgaben für beweg-
liche Sachen. 

• Nach bedarfsorientierter Einschätzung der Kommune kön-
nen zuwendungsfähige Kosten der Kinder- und Jugend-
arbeit aus folgenden Bereichen gefördert werden. 

 Öffentlichkeitsarbeit
(mit dem Ansinnen, bestehende Strukturen für Kinder- und Jugend-
arbeit zu öffnen, um längerfristig eine breite Angebotsvielfalt für Kin-
der und Jugendliche vorzuhalten (z. B. Druck von Flyern oder Plaka-
ten, Erstellung Homepage)

 Ausstattung im Sinne von geringwertigen Wirtschafts-
gütern (GWG)


